
Mit Sicherheit nachhaltig.

INFORMATIONEN 
ZUR STROMPREISBREMSE
GEWERBE, LAND & FORSTWIRTSCHAFT

Die Strompreisbremse (auch Stromkostenzuschuss) ist eine  
Entlastungsmaßnahme des Bundes für österreichische Haushalte.  
Sie soll den aktuellen Preissteigerungen bei Strom aufgrund der Entwicklung  
am Energiemarkt entgegenwirken und gleichzeitig Anreize zum Stromsparen  
schaffen. 

Seit 17. April können alle Personen, die ihr Gewerbe oder ihre Land- und Forst-
wirtschaft an derselben Adresse betreiben, wo sie ihren Hauptwohnsitz gemel-
det haben, einen Antrag stellen.  
Voraussetzung ist, dass der Zählpunkt auch den Haushalt mit Strom versorgt.

Wie die Strompreisbremse genau funktioniert, erfahren Sie auf der nächsten Seite.

ALLES, WAS SIE WISSEN MÜSSEN!



Sie können einen Antrag von 17. April bis 31. Mai 2023 ausschließlich  
elektronisch unter www.stromkostenzuschuss.gv.at/lufg/Antrag stellen. 

WIE FUNKTIONIERT ES?
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Pro Haushalts-Zählpunkt wird maximal ein Grundkontingent von  
2.900 Kilowattstunden (kWh) gefördert.  
Als unterer Schwellenwert, ab dem die Stromkostenbremse greift, werden 10 
Cent pro kWh angenommen. Der obere Schwellenwert liegt bei 40 Cent pro kWh. 
Ab diesem Wert steigt die Höhe des Stromkostenzuschusses nicht mehr an – pro 
kWh werden also maximal 30 Cent Zuschuss gewährt.  
Die Werte sind jeweils als Nettopreise zu verstehen.  
Die Umsatzsteuer ist vom Stromkostenzuschuss nicht umfasst.
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WEITERFÜHRENDE LINKS:

Antworten auf häufig gestellten Fragen (FAQs): www.stromkostenzuschuss.gv.at/lufg/

Kontaktdaten (Telefon und E-Mail):
Landwirtschaft Hotline des BML:
Bürgerservice Servicetelefon 0800 500 198
Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr
E-Mail: service@bml.gv.at

Gewerbe Hotline des BMAW:
Hotline Bürgerservice BMAW Verwaltungsbereich Wirtschaft: 0800 240 258
Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr
E-Mailadresse: service.wirtschaft@bmaw.gv.at

Weitere Information finden Sie unter: 
Link zum elektronischen Antrag auf www.stromkostenzuschuss.gv.at/lufg/Antrag
 


